
MERKBLATT BETREFFEND VORGEHEN BEI WILDSCHWEINSCHÄDEN 
  

  

ALLGEMEINES 

Landwirt und Jäger informieren sich gegenseitig, 

wenn sie einen Wildschweinschaden feststellen.  

Für die rechtzeitige Anmeldung des Schadens 

zwecks Abschätzung ist der Landwirt verantwort-

lich. 

 

ABSCHÄTZUNG DER SCHÄDEN 

Das Departement für Justiz und Sicherheit bezeich-

net vier Experten für die Abschätzung von Wild-

schäden (Wildschadenexperten), wovon zwei aus 

Vorschlägen des Thurgauer Bauernverbandes.  

Gegenwärtig sind dies: 

 

Schallenberg Hansueli, Landwirt, 8575 Bürglen 

Telefon 071 633 24 47 

Dähler Pirmin, Landwirt, 8266 Steckborn 

Telefon 052 770 28 66 

Ribi Hans, Weinbauer, 8272 Ermatingen 

Telefon 071 664 14 93 

Engeli Hans, Landwirt, 9504 Friltschen 

Telefon 071 655 18 70 

 

Der Geschädigte und die betroffene Jagdgesell-

schaft werden jeweils eingeladen, an der Schätzung 

teilzunehmen. 

 

BERECHNUNG DER VERGÜTUNG  

Die Entschädigung für Kulturschäden erfolgt nach 

den aktuellen Ansätzen des Schweizerischen 

Bauernverbandes. Seit Sommer 2003 wird bei den 

Ansätzen nach den Hauptproduktionsverfahren 

Bio, ÖLN und zum Teil IP unterschieden. Pro 

Arbeitsstunde wird derzeit der Betrag von Fr. 35.- 

vergütet. 

 

Bagatellschäden bis Fr. 100.- werden nicht ent-

schädigt. 

 

REDUKTION DER SCHADENVERGÜTUNG 

Die Schadenvergütung wird reduziert, wenn: 

• Ackerkulturen näher als 5 Meter an den Wald-

rand (Stockgrenze von Bäumen oder Sträu-

chern) angebaut werden, 

• der Schaden nicht rechtzeitig (7 Tage) vor 

dem Erntebeginn für einen Schätzungstermin 

angemeldet wurde. 

 

Der Kanton zahlt für das Einzäunen der Kulturen 

im Grundsatz keine Entschädigungen. In begründe-

ten Ausnahmefällen kann auf Gesuch des Land-

wirtes und mit der Zustimmung der betreffenden 

Jagdgesellschaft sowie der Wildschadenexperten 

das Einzäunen von gefährdeten Kulturen entschä-

digt werden.  

 

 

DEPARTEMENT FÜR JUSTIZ UND SICHERHEIT 

Der Departementschef: 
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BEZUGSQUELLE 

Jagd- und Fischereiverwaltung des Kantons Thurgau 

Telefon 052 724 25 39 
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Weitere Hinweise finden sich im Informationsblatt „Das Wildschwein im Kanton Thurgau“. 


